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Erwägungen

E. 1
A.________, 1982 geborener indischer Staatsangehöriger, ist katholischer Priester beim
Karmelitenorden in Indien. Am 14. August 2017 stellte er ein Einreisegesuch für die
Schweiz bezüglich eines Sprachaufenthalts, insbesondere eines Deutschkurses für zwölf
Monate. Das Migrationsamt des Kantons Basel-Stadt wies das Gesuch um entsprechende
Bewilligungserteilung mit Verfügung vom 11. September 2017 ab, was das Justiz- und
Sicherheitsdepartement des Kantons Basel-Stadt auf Rekurs hin bestätigte. Den gegen den
Departementsentscheid erhobenen Rekurs wies das Appellationsgericht des Kantons
Basel-Stadt als Verwaltungsgericht mit Urteil vom 26. Juni 2018 ab. Mit Beschwerde in
öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten vom 23. Juli 2018 beantragt A.________ dem
Bundesgericht, das Urteil des Appellationsgerichts sei aufzuheben und es sei ihm die
Einreise zwecks Absolvierung eines Deutsch-Sprachkurses zu bewilligen.

E. 2
Gemäss Art. 83 lit. c Ziff. 1 und Ziff. 2 BGG ist die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen
Angelegenheiten unzulässig gegen Entscheide auf dem Gebiet des Ausländerrechts
betreffend die Einreise sowie betreffend Bewilligungen, auf die weder das Bundesrecht
noch das Völkerrecht einen Anspruch einräumt. Dem Beschwerdeführer wird die Einreise
nicht gestattet und eine Bewilligung zwecks Aus- und Weiterbildung im Sinne von Art. 27
AuG verweigert. Art. 27 AuG verschafft keinen Anspruch auf ausländerrechtliche
Bewilligung (nebst anderen Urteile 2C_1065/2017 vom 15. Juni 2018 E. 3.1 und
2C_697/2016 vom 20. September 2016; je mit Hinweisen), was der Beschwerdeführer auch
nicht behauptet. Die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten ist
offensichtlich unzulässig ( Art. 108 Abs. 1 lit. a BGG ).

E. 3
Das ausdrücklich als Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten erhobene
Rechtsmittel liesse sich auch nicht als subsidiäre Verfassungsbeschwerde entgegennehmen,
ist doch der Beschwerdeführer bei Verweigerung der Bewilligung mangels Anspruchs auf
Bewilligung im Prinzip nicht in rechtlich geschützten Interessen betroffen, was
Voraussetzung für die Berechtigung zur Verfassungsbeschwerde, namentlich zur
Willkürrüge wäre ( Art. 115 lit. b BGG , s. BGE 133 I 185 ). Der Beschwerdeführer
erwähnt zwar als spezifisches verfassungsmässiges Recht die Religionsfreiheit. Mit den
spekulativen Ausführungen darüber, dass dem Beschwerdeführer, wäre er nicht
katholischer Priester, keine Umgehungsabsicht unterstellt würde, lässt sich die Verletzung
dieses Grundrechts nicht darlegen ( Art. 106 Abs. 2 BGG ). Dies namentlich nicht auf dem
Hintergrund von E. 2.4 des angefochtenen Urteils, wo der Weiterbildungszweck des
beantragten Sprachaufenthalts im Gesamtkontext im Lichte der Ermessenskriterien von Art.



27 AuG gewichtet wird. Es fehlt für das Eintreten auf die Beschwerde als
Verfassungsbeschwerde offensichtlich an einer hinreichenden Beschwerdebegründung (
Art. 108 Abs. 1 lit. b BGG ).

E. 4
Auf die Beschwerde ist mit Entscheid des Abteilungspräsidenten als Einzelrichter im
vereinfachten Verfahren nach Art. 108 BGG nicht einzutreten.

E. 5
Diesem Verfahrensausgang entsprechend sind die Gerichtskosten dem Beschwerdeführer
aufzuerlegen (Art. 66 Abs. 1 erster Satz BGG).
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